
Deltrecht.
ſind auf dem Weg zum e  xre trotz Weltfeindſchaft und Welthaß,1*„ nicht bloßem re als Zwiſchenre der Staaten, ſondern auch

einem gemeinſamen, allgemeinen Einheitsrecht. Die Wiſſenſchaft bom Welt⸗
recht ſchiebt ſich von ihren en Tal unwiderſtehlich wie ein er
In Hhrem jungen Tatendrang ſchlägt fie Brücken über gründe, die jedem
Aberbau trotzen chienen Die Unantaſtbarkeit des röͤmiſchen
ird angſam überwunden; man beſinnt ſich mehr und mehr auf eine
ge  e Vergänglichkeit. Vieles, was die Nachzügler des klaſſiſchen
Naturrechts als Vernunftgeſetz ausgaben, als urvernünftig alſo und ewig,
wird da mithineingezogen m die irdiſche Wandelharkeit der röomi  en
Jurisprudenz. Dieſe ehre der Vergänglichkeit wird da zum eichni
Daneben erobert man wieder auf einer andern Seite für unſere Recht⸗
rechung werivolle Einzelheiten und rundſ römiſcher Rechtseinſicht,
die man erfr gewiſſen Entwicklungen und Überlieferungen im eigenen
Hausweſen geopfert 0 Es ſind das nur ſcheinbar Rückwärtsbewegungen;
m ahrhei ſind 8 Beſinnungen auf das allgemein Menſchliche, die dem
Aufgang der Sonne, dem E  re  . zudrängen. Aufgegeben ird
auch langſam das Vorurteil, der Hemmſchuh juriſtiſcher Wiſſenſchaft, als
ob ausſchließlich römi  e Und germaniſche echt des Denkens Und der
ede ert wäre.

Die vergleichende allgemeine Rechtswiſſenſcha hat uns ein 9  e Stück
dieſer orteile vorbereite Sie hat den Geſichtskreis erweitert; die klein⸗
liche Auffaſſung, als ob das beſtehende echt des eigenen Volkes als
letzter Maßſtab an jedwede echt mit geringſchätziger Kritikermiene an⸗

Ulegen ſei, brach endgültig zuſammen Rechtsanſchauungen aller Zeiten
Und Völker nähern da, nicht bloß in demütiger Haltung, nuLr

geſchi Nachſicht bittend, ein Muſeumplätzchen für vergilbte Tat.
ſachen, nädige Anerkennung des Altertumswertes überwundener Ent⸗
wicklungsſtufen; ſie ſtehen Ufig feſt und leuchten da als Auße⸗
rungen eines allgemeinmenſchlichen Rechtsbewußtſeins, urſprünglicher und
unveräußerlicher Rechtsüberzeugungen, deren Einheit, Einfachheit und All⸗
gemeinheit beinahe chon die Grundlagen für eim Weltrecht egen
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Auf dieſen gleichen Allgemeinheiten baut dann die Verwandtſchaft
m Einzelheiten auf Eng national abgeſchloſſene, einſeitig⸗beſondere Rechte
kommen überhaupt nur in den Dämmerungsſtunden der Kultur vor Je
höher die Entwicklung heraufwächſt, ſo kräftiger prießt auch im echts  2  2 S
eben das allgemein Menſchliche auf, nicht etwa bloß, eil man Saaten
herübernimmt; der einheitlich veranlagte, voranſchreitende Menſchengeiſt
kommt auch bon auf die gleichen Methoden der Beſtellung und Be⸗
wäſſerung des Re  oden So nähern wir uns alle, bei zunehmender
Kultur und wachſender Kenntnis, einer Rechtsähnlichkeit, die ein e  re

X.ungemein begünſtigt.
ieſe Ahnlichkeiten mfaſſen nicht bloß den Inhalt der Satzungen, ſie 5＋eziehen ſich auch auf die Form, die Zuſammenhänge, die Urſächlichkeit im

eben der Rechtseinrichtungen.
Die vergleichende Rechtsforſchung mahn uns immer kräftiger, die

Rechisgedanken das eſe der Urſächlichkeit zu ketten Die Inſtitutionen
ehen nicht lötzlich da, gepanzert hervorgeſprungen wie inerva aus

upiter Haupt, „hier te ich, ott helf' mir“, ſie ſind ganz familien⸗
gem von ihren Vorgängern in die Welt geſetzt worden, ſie ſind gewachſen
und weiſer geworden m langen Zeiträumen, ſie eben m Gruppen Und

＋
Familien zuſammen. icht bloß die Kulturſtaaten kommen hier m Be⸗
1 Die Erforſchung roher, fern bon allen Bildungsſtraßen wandernder
Völkerſchaften hat dieſes eſe der Urſächlichkeit im Rechtsleben wunderbar
beſtätigt. In ſtaunenswertem logiſchen Ring hängen die ſcheinbar ſinn⸗
loſeſten Rechtsanſchauungen miteinander zuſammen, werden auseinander,
aus Sitten Uund Aberglauben eboren, wurzeln tief V Uralten Gebräuchen,
verſchwiſtern ſich durch em Wirrſal vbon allerfeinſten Veräſtelungen, deren
Geſetzmäßigkeit und Folgerichtigkeit wie ein Under der Logik oft genug
m ſchreiendſte Widerſpruch ſteht zum ungeheuerlichen Widerſinn der8
einrichtungen ſelbſt Dieſes innere, ogiſche eben des Rechte iſt von

grundlegender Bedeutung für die Erkenntnis ſeines Weſens und ſeiner
allgemeinmenſchlichen Formen. Sie iſt reilich als Ganzes erſt ſchaffen,
leſe Wiſſenſchaft der ogi des Rechtes Für ſie muß der Inhalt der

Rechtsſätze vorerſt Nebenſache ſein Sie wird nach den Zuſammenhängen
der Rechtsſätze und Rechtsgruppen bei den einzelnen Völkern forſchen und
die ähnliche ruttur dieſer Zuſammenhänge, dieſer logiſchen Verbindungs⸗
glieder, dieſer Rechtsfäden und Rechtsketten bei vollkommen verſchiedenem,

zeigen, wie10 unvergleichbarem ausfindig machen. Sie wir
10 *
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lele AÄhnlichkeiten die Geburtsgeſchichten el primitiven und eine gut
entwickelten Rechtes aufweiſen Sie ird eine enge Formen entdecken,
Iin Rechtsſätze durch die gleiche menſ Ver  ni  e aber mit
gänzlich verſchiedenem Griff gerege werden ſich gla und zwanglos Unter⸗
bringen en Dieſe Gleichartigkeit ogi  er Reihen Recht wird dann
den Zuſammenhang der Satzung mit Denkgeſetzen und allgemeinver⸗
nünftigen Urteilen mit religiöſen Kernen ſozialen Zuſtänden, ſtaatlichen
Entwicklungen, Familienverhältniſſen aufdecken und ami tiefliegende all⸗
gemeinmenſchliche Grundlagen des Rechtes ausgraben Auf dieſer ogiſchen
Verwandtſchaft Ußen die Anſpr des kommenden Weltrechts Sie greift
auch den und Re  inha tief ein, der aus verſchiedenen Uellen
ſeine Gleichartigkeit hervorholt mne enge bon Grundſätzen und E
einrichtungen ſind allen Zeiten und Völkern gemeinſam eine enge
berwickelter Entwicklungen Rechtsleben verlaufen bei verſchiedenen Völkern
auf derſelben Linie der gleichen Reihenfolge ohne daß ene gegenſeitige
Abhängigkeit auch nur enkbar wäre leſe gemeinſame ſehr umfang⸗
reiche Welt bon Sitten Anſchauungen Rechtsgedanken, Rechtseinrichtungen
iſt emne mm wiederkehrende Schöpfung der allen 9
menſchlichen atur In dieſer tefe 10 auf dieſem Plan allein liegen
die Grundlagen des Naturrechts die ugleich auch das E  re auf
bauen helfen

Daneben aber auch eme 19 anders geartete Tatſache
recht verwickelte Rechtseinrichtungen werden oft mit unglaublicher Schnellig⸗
keit Unter Überwindung großer Raum⸗ Uund Zeitabſtände herübergeholt
und das ergene Rechtsleben eingeſenkt leſe Geſchichte der 77

ts⸗
wanderungen“ Und „Aufpfropfungen“, wie ſie enannt hat zerſtör
mehr und mehr den Wahn einſeitig⸗völkiſcher Rechtsentwicklungen Und ſtößt
Schwierigkeiten u die man al grünen Tiſch und Gelehrtenſtuben

das re ausgeheckt 0
Auf dem Wege zum e  re hat uns allerdings der Weltkrieg be

denklich zurückgeworfen Greifen wir ſo 4 Zeichen der Zeit heraus
In Buche „Recht und Perſönlichkeit der Kultur der Gegen⸗

wart“ das IM ahre 1914 vbor Ausbruch des Weltkrieges erſchienen iſt
hat Joſeph Kohler ſeiner bekannten klaren und großartigen Art racht
bolle Sätze niedergeſchrieben über die Hemmungen der Kriege durch Staaten
vereinigungen und Friedensbeſtrebungen und über die lu der Kriegs⸗
furie den Orient bor dem ſiegreichen Aufmarſch des V  erre Die
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beherrſchende Oberaufſicht der Großmächte über die Weltereigniſſe werde 89.
ſo Eer, bald ahin führen, daß nicht die Waffen, ſondern die ernun
alle Entſcheidungen über eben und Schickſale der Staaten treffen werde 1

Kaum a Kohler leſe Sätze hinausgeſandt als der Weltkrieg aus⸗

brach In mngrimmigen „letzten apite ſchränkte der gefeierte
„Stück für StückJuriſt ſeinen Glauben die Menſchheit bedeutend ein

brach der Gedanke der Völkerrechtsgemeinſchaft entzwei“, ruft jetzt aus;
tück für tück ſah man die 9 Geiſter entweichen, deren alten

eben der Nationen Uuns die Leuchte der Kultur bringen 0  E, Und die
übermäßige Schändlichkeit nglands fiel wie ein Mehltau auf alle Hoff
nungen Unſerer Kültur Uund Ziviliſation 12 Frühere köſtliche orte über ＋
die Gleichwertigkeit der Nationen, die ſich die Nde zum Völkerbund
reichen, nimmt jetzt Kohler mit mächtig anſchwellendem Zorn zur „Die
letzten Monate aben Uuns eutlich gelehrt Es gibt Völker die nieder⸗

edrückt werden en, ami die Weltkultur nicht weſentlich notleidet
.

nur Völker mit Idealen eignen ſich zur Völkerrechtsgemeinſchaft; idealloſe
Gruppen der enſ

el können nulr als Statiſten danebenſtehen und en

Statiſtenrolle verurteilt werden Da iſt die Bedingung, Unter *

der allein em ndnt der Völker eſtehen kann die Gemeinſchaft der
Völker iſt ene geiſtige Und ſittliche Gemeinſcha keine Gemeinſchaft der
euchelei und des verworfenen Mammondienſtes Ebenſo wie das Alter⸗—
tum eine große Erhebung erſt erfahren konnte als arthago beſeitigt war, ö
ebenſo kann die enſ

el erſt dann gemeinſam zum ott der Ideale
eten enn England Macht weiten Ranges herabgedrückt und
wenn Rußland das Land der moskowitiſchen illkür und der Unter

rüchigen franzöſiſchen Firnis fortwuchernden Barbarei, aus dem Eüuro⸗

icht Haldane hat 15päiſchen Völkerverkehr nach Aſien vertrieben iſt
recht war eine Scheingröße, we bei Herannahen des Völkerſchickſals
ſofort umgefallen iſt und ſich die Greyſche Winkelgeſellſchaft geſchlichen S=Erhat, ondern hat recht, wenn von der Einzigartigkeit der eu  en
Nation ſpricht, bon der die andern Nationen, ſoweit ſie nicht gänzlich ent

ſind lernen aben, nicht nUur an E  E ondern auch 5

moraliſchem Bewußtſein und unerſchütterlicher rd 74

Recht und Perſönlichkeit der Kultur der Gegenwart (Stuttgart
Vorwort und Schlußkapitel

2 Ein letztes Kapitel 3 „Recht und Perſönlichkeit“ (Archiv echts Wirt⸗
ſchaftsphiloſ VIII (1915) 169 3 A. a. O. 170 171
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Hinter der urſprünglichen Völkerhoffnung Kohlers ſteht ein reiches
eben, eine Erfahrungswelt bon eltener tefe und Weltweite; hinter dem
„letzten apitel“ flammte das nur allzu berechtigte ntſetzen über einen
uns aufgezwungenen, mit furchtbaren Mitteln ſeit ünf Monaten geführten
Krieg für einen Augenblick auf So ſchnell, ſo abgrundtief ern man

nicht Das le  e Kapitel“ iſt die Eingebung einer zornigen Stunde
Eben noch 0 Kohler mit recht harten orten das mongoliſche Türken⸗
volk aus der Kulturgemeinſchaft gedrängt, jetzt Nde. hoff
nungsvoller Wertſchätzung Und Anerkennung für die mohammedaniſche Welt
Unter dem adi bon Konſtantinopel.

Und nun das Bezeichnendſte: „Als romaniſcher Kulturſtaa aber“, ſo
ſteht Iim „letzten Kapitel“, „kann nur Italien, nicht Frankreich die au
rolle ſpielen; nur Italien hat in den letzten Jahrzehnten einen ufſf

ung
enommen, der mit dem Deu  an einigermaßen vergleichen iſt.“

——. So Iim Januar 1915 Nach wenigen Monaten Italien nur noch
vbom eiligen goismu der nationalen Überhebung und Annexionswut,
dem gegenüber Frankreichs Kriegsenergie als Heldentum erſcheint.

ieſe Überraſchungen im Umlernen, die uns der Krieg nur

brachte, ſind glücklicherweiſe nicht bon Beſtand. Bleibenden Wert aben
die weltweiten Geſichtspunkte m Kohlers Buch, denen eLr ſich auch 1917
In der weiten uflage ſeiner Rechtsphiloſophie bekennt, nicht das Ne  E
Kapitel“ echt hat er mit dem Eingeſtändnis, daß der Glaube an eine
ereits beſtehende Kulturgemeinſchaft Unter den 1  en Völkern ber⸗

und omi eine Täuſchung war; aher die ittel, die d  m  1 auf
dieſe Höhe bringen ollen, ſind nicht beſchloſſen VNI Drohruf „Rom und
Karthago“, ſondern m der Hoffnung auf einen Völkerfrühling, auf eine
Gemeinſchaft gleichberechtigter Völker Unter der geiſtigen Führung jener
Staaten, mächtig und unabhängig ſind, die E der
andern zu en und ſchützen echt hat auch Kohler mit ſeiner Über⸗
zeugung, daß England, wie * jetzt und will, durch keinen Edelmut,
ſondern nur durch Macht bon ſeiner Gier, durch Vernichtung anderer zu
errſchen, abzubringen iſt

ber man darf nicht bom Gegner das Übernehmen, wa man ihm
berurteilt Wäre ein bleibender Weltfriede nur durch Tod und rab der
einen Partei ermöglicht, ſo hat jetzt Und für alle Zukunft die Macht das
Wort; Kultur⸗ und Völkergemeinſchaften ver igen ſich zu bloßen orten,
zum leeren Schall; dann ſind die „andern“ immer nur die „Barbaren“;
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das Völkerrecht ird 3u einſeitigen Volksrecht herabgemindert und
eder Gedanke an ein re ſtirbt beim erſten tem

Die ennzige Vernünftigkeit die Weltkrieg ieg iſt die Hoffnung
auf ein Gleichgewi weniger der politiſchen Macht als der wirtſchaft
en Kräfte weniger der ſtaatsmänniſchen Augenblickskunſt als der ſtetig
arbeitenden Gewalt allgemein anerkannter Kulturnotwendigkeiten weniger
der militäriſchen Rüſtungen als der Verſtandeseinſichten die gemeinſamen
Intereſſen Uund die natürlichen egenſätze die nur durch gegenſeitige
Nachgiebigkeiten überbrücken ſind

Daß die Rechtslehre Uund ihre Anwendungen zu dieſem Vermittlungs⸗
werk viel beitragen können, außer Zweifel ——  *

So iſt 8 denn Eine bedeutſame Tatſache, wenn eln ſo angeſehener
Vjuriſtiſcher Denker wie Zitelmann Vortrag über die Möglichkeit des

Weltrechts den ereits 1888 Wien gehalten atte, 1916 er⸗
ändert nachdrucken le ohne durch die irrniſſe des Weltkrieges ſeiner
Überzeugung Irre zu werden.

Seine philoſophiſchen Begründungen wurzeln tief den ſeit Ariſtotele
und den großen mittelalterlichen Denkern gelegten Fundamenten; ſie leiden
allerdings dem angel daß CLr das Dürfen Und en allzu eng
mit dem Rechtsbegri ber chmilzt während doch nUur ene beſtimmte auf
dem Begriff der Gerechtigkeit und der Kulturentwicklung Ußende Art des
Sollens und Dürfens als echt angeſprochen werden darf

Jede re Ordnung wäre, L. ＋ aus, unmöglich, wenn die
menſchliche eele ihrer natürlichen Anlage nach nicht die Begriffe des
Dürfens und Sollens bilden könnte „Alle läßt ſich auf die ombi⸗
nationen zur  ren ob dieſes Dürfen und en allen einigen

1einzelnen zukomm Das iſt gleichſam em Gerüſt des zu dem *  *
dann auch der Begriff des Rechtsinhabers mit allen ſeinen Anhängſeln
gehört Alle dieſe Rechtsformen ſind ſo mit den Denkgeſetzen
menſchlichen Geiſtes verwachſen daß kein olk Und keine Zeit ohne ſie auf **

4

die Dauer em ſtandfeſte Rechtsgebäude auff  ren kann Sodann E  en
eſtimmte ogiſche Formen, die durch gedankliche Verallgemeinerung der —*

en dem Dürfen und en ſcheint Zitelmann auch den Begriff des recht⸗
lichen Könnens als dritte einführen wollen (Die Möglichkeit des Welt⸗
rechtes 19161 10 115 vielleicht kann man ſie unter das Dürfen einordnen Da⸗

ebührt wie mii dünkt dem Begriff des „NichtDürfens“ ein ſelbſtändiger
Platz; es iſt nicht einfach Eern en. Auf gewiſſe kantianiſchen Annahmen Zitel⸗

rauchen wir hier nicht einzugehen
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Einzelfälle werden und als Entſtehungen und Veränderungen
bon Rechten und Pflichten erſcheinen, allgemeingültige, ſich ſtets wieder⸗
holende Muſter dar Aber auch die Rechtsgegenſtände bieten eine
enge Geſichtspunkte, die ſich allen Zeiten und Menſchen mit innerer
Notwendigkeit aufdrängen. Gewiſſe allgemeine Grundſätze der Gerechtig⸗
keit, orſtellungen über die Zweckmäßigkeit bon Rechtsſatzungen, ihre ſoziale
Bedeutung, ihren Einfluß auf Kultur und die glückliche Entwicklung des
Gemeinſchaftslebens, endlich Folgerungen aus dem vorhandenen 8⸗
beſtand gehören zu den allgemeinmenſchlichen oder doch den für ge⸗
wiſſe Zeiträume und gleichartige Kulturſtufen allgemeingültigen Uellen
der Rechtserzeugung, auf die ſich ein re aufbauen läßt

ieſe ausgleichende Arbeit Im Staats⸗ Uund Privatrecht aller Völker
Tde nicht bloß die Menſchen einander nähern, das gegenſeitige Ver⸗
ſtändnis fördern, ſie wäre auch für die zwiſchenſtaatlichen Beziehungen bon
gewaltiger Bedeutung, weil der el der Rechtſprechung und Geſetzgebung
naturgemäß großen Einfluß ausüht auf die herrſchenden nſt

en über
das Völkerrecht. In erſter Linie handelt * ſich hier die Gleichartigkeit
der Quellen der Rechtserzeugung, nicht ſo ſehr das, was wir
das er des enannt aben elcher Gewinn wäre chon erzielt,
wenn ſich die Staaten über einige allgemeine Grundſätze der Gerechtigkeit
einigten, die als unverbrüchlich gelten müßten! Dann men gleichartige
Vorſtellungen über die Zweckmäßigkeit der einzelnen Rechtsſätze im Völkerleben
auch eichter zum ur  ru Je ähnlicher und gleichartiger die innerſtaatlichen
Rechtsverhältniſſe der verſchiedenen Völker ren, Aum ſo weniger könnte
bei völkerrechtlichen Beſtimmungen da  7 was für den einen ˙r zweckmäßig
iſt, für den andern unzweckmäßig erſcheinen. Man dürfte dann auch mit
weit größerer Sicherheit den für jede Rechtsbildung ſo wichtigen Grundſatz
der Schlußfolgerungen aus dem Beſtehenden, dem Lebendigen und Geübten
anwenden; denn bei der Rechtserzeugung iſt dieſes Schlußverfahren nur
dann Unzuläſſig, die Unzweckmäßigkeit eines ogi abgeleiteten 0  e
pofitiv erwieſen wird; und eben dieſes Gebiet ſich widerſprechender Un⸗
zweckmäßigkeiten ITde 10 durch die Anlage eines Weltrechtes bedeutend
eingeengt.

Die Widerſtandskraft des erre erwies ſich im Weltkrieg als
ehr gering Ein Hauptgrund lag darin, daß lele wichtige Beſtimmungen
auf einem zeitlichen Und vorübergehenden Gleichgewichtszuſtand der Macht
und der Weltintereſſen aufgebaut ohne genügende Rückſicht auf
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mögliche Veränderungen und Entwicklungen und die ami gegebenen ganz
ungleichartigen Urteile über Zweckmäßigkeit der Vereinbarungen Uund ihre

Je intenſiver dieVerträglichkeit mit den Intereſſen der Einzelſtaaten.
Völker einem re arbeiten würden, ſo mehr Verſtändnis ***  —  —
würden fi gewinnen für die en Und Bedürfniſſe anderer und für den
Usglei aller dieſer ſcheinbar unvereinbaren Wünſche

Grundbedingung für da Zuſtandekommen eines Weltrechts are
reilich eine übereinſtimmende Auffaſſung der Gerechtigkeit.

Wo immer man noch m juriſtiſchen Kreiſen echt Uund eſe gleich⸗
ſtellt, raum man doch vielfach der Gerechtigkeit eine Art Vorherrſchaft über
das Recht ein atſã ieg aher die Gleichung echt Geſetz geknechtet
und entkräftet, wenn auch noch nicht zerſchmettert und leblos oden.

Wer die Zeichen der Zeit deuten verſteht, kann ſich der Einſicht 2——
nicht entziehen, daß der angſam herabſteigende Weltfriede die Politik auf
Gerechtigkeit aufbauen wird; das war für die meiſten Staatsmänner
bisher ein böſer Traum oder naive Kinderei. Weltkrieg ſelbſt wurde
die Gerechtigkeit als Verteidigungs⸗ und Loſungswor allerdings zur
gangbarſten Scheidemünze Und m unheimlicher Maſſe verausgabt. Sie —

verlor dadurch augenblicklich Kredit; man begriff aber, daß man ſie
10 habe, weil die Menſchheit als Ganzes eine zu ＋

ige Uund geſunde
ernunf hat, ſich mit diplomatiſchen Kniffen, ſtaatsklugen Geheim⸗ .
gen und Vexierkünſten zweideutiger Verbindlichkeiten abſpeiſen zu laſſen ——
Daher denn auch die lauten Berufungen auf Gerechtigkeit en Und
drüben Man verachtete nicht blo „gerechte“ Anſpr des unverbildeten 9  2  V  öMenſchenwitzes, weil ſie dem geſetzten echt widerſprachen; noch weit häufiger
entrüſtete man ſich über erworbene „Rechte“, weil ſie „Ungerecht“ zu ſein *
chienen Das ſind aber nur ſcheinbar ſo grelle Gegenſätze; ſie wurzelten m
dem gemeinſamen Irrtum, daß die Gerechtigkeit nicht hinausreiche über die
Grenzen gewiſſer Tatſachen des Geſetzes, des geſetzten Rechtes, des Völker⸗

＋

1rechtes, daß ſie aus  ießlicher Beſitz eimn  2  * nationalen Rechtsanſchauung,
einer beſtehenden Geſetzgebung oder gar der Macht ſei Gelöſt ird dieſer —24—
Widerſpruch durch die Oſtbare Einſicht, daß eS eine wahre, agen wir
vorläufig, allgemeinmenſchliche Gerechtigkeit gibt, die das Höhere über 77 Rech
und Geſetz darſtellt und aus gemeinſame Rechtsquelle 3u gelten hat Und
dieſe Einſicht nähert uns dem re

Ami ſind wir freilich noch weit entfern bon einer abſoluten Ge⸗
rechtigkeit; lele werden agen, wir eien nicht einmal auf dem ege zu ihr.
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Run 10, „wir en ziehen langſam“. iſt chon ehr viel gewonnen,
wenn man die demütigende Unterwerfung Unter die Tyrannei der Tatſachen
und den linden Glauben al die Unfehlbarkeit Und Undurchdringlichkeit
des geſetzten Rechtes tapfer abſtreift, wenn man ernt, die wirtſchaftlichen,
kulturellen, idealen Intereſſen der verſchiedenen Gruppen Und Stände des
eigenen Landes mit den entſprechenden Beſtrebungen anderer Völker und
Staaten gegeneinander abzuwägen, wenn man angſam den Urkräften
der Weltſolidarität vordringt, nicht bloß weil aus dieſen weltweiten Wurzeln
lebenskräftige m den eigenen amm, wachstumfördernd, eingeſaugt
werden, ondern auch weil man das erhabene Kulturideal einer friedlichen
Zuſammenarbeit der ganzen Menſchheit zu ſchätzen beginnt Da ei *
allerdings, dieſem Ziel näherzukommen, nicht riſchweg behaupten,
ſondern begründen, nicht in Allgemeinheiten ſchwelgen, ſondern
nüchtern zerlegen, nicht Minderwertiges und Vergängliches auf die gleiche
Linie ſtellen mit Schwerwiegendem und Bleibendem, man muß
und erten

Auf dieſer Höhe haben die orte „Sicherſtellung Und Grenzvorſicht“,
„Verzicht und Verſtändigung“ einen andern Sinn, ſie verlieren allen allzu
ſchneidigen und verbiſſenen Akzent, aber auch das träumeriſch⸗unklare
Weſen; ſie en einen wirklichen Ausgleich auf dem en Boden all⸗
gemein anerkannter Gerechtigkeit. So wahr * nun iſt und erfreulich,
daß auch In gelehrten Kreiſen mehr und mehr dieſe über dem eſe
ehende Gerechtigkeit anerkannt wird, ſo zweifellos iſt e‘s, daß ami im
allgemeinen keine unberbrüchliche, ewige, unveränderliche Norm zugeſtanden
wird Aber vollkommen unüberbrückbar ſind die Gegenſätze nicht In denSSRSS wiſſenſchaftliche juriſtiſchen Kreiſen darf man jetzt wieder mit gehobener
Stimme bom Naturrecht prechen echt und geltender werden
ar geſondert. Allerdings wird der Begriff des Rechtes auf die abſtrakte,
gleichſam inhaltsloſe Ordnung und ege beſchränkt. Worin dieſe Ordnung
praktiſch beſteht wird, ſagt man, durch die wechſelnden Verhältniſſe be⸗
immt, Uund ieſe fließen aus den eben vorhandenen Kulturzuſtänden.
Alle für die Kulturentwicklung bedeutſamen emente, die Volks⸗ Und
Weltintereſſen, fügen ſich zu Gruppen zuſammen, die man Rechtserforderniſſe
nennen kann. „Die Geſamtheit dieſer Rechtserforderniſſe
oder Rechtspoſtulate, we ſich aus der richtigen Intereſſenabwägung
ergeben, bildet das Naturrecht Im modernen Sinne, naturli nicht ein
ewiges aher em Naturrecht der jeweiligen Zeit und der jewei⸗
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ligen Kultur.“ Mit dieſer Begriffsbeſtimmung ird der alte Rechts⸗
poſitivismus kraftvoll überwunden. Das vorhandene echt kann dem
„Naturrecht“ widerſprechen und muß ihm weichen. Ja der Richter darf
ſich in ſeinen rteilen bom geſetzten echt entfernen nd nach dem „Natur⸗
echt“ entſcheiden. Solange reilich dieſes „Naturrecht“ ſo unbeſtimmt Uund
flüſſig leibt, iſt leſe „freie Rechtſprechung“ nicht ohne große efahren
ber ſchon die Anerkennung des Grundſatzes in maßgebenden juriſtiſchen
Kreiſen, daß es Ungerechte Geſetze gibt, nicht verpflichten, iſt vongewaltiger Bedeutung.

Dieſe 0  are Einſicht drängt unwiderſtehlich einem vergleichenden
Studium der Kultur und des Man wird tief eindringen m  en
in die Grundlagen der Kultur, NWi ihre Hemmungen, ihre Fortſchritte, ihr
Verhältnis zu echt und Geſetz Da rgeben ſich denn [Sbald eſte
Zuſammenhänge, wenn auch zunächſt ganz allgemeine, zwiſchen den Geſetzen
des menſchlichen Denkens le den Forderungen der menſchlichen atur
und dem ollen, Dürfen und Nicht⸗Dürfen des menſchlichen Einzelweſens
innerhalb der men  ichen Geſellſchaft Ein vergleichendes Studium dieſes
Sollens und Dürfens wird dann immer wiederkehrende Richtlinien und
Grundſätze aufdecken, ohne die jede Kultur unmögli wäre. Auf dieſer
Linie iſt eine Verſtändigung zwiſchen dem en und Naturrecht
enkbar Uund tatſächlich zu erreichen. Sie wird zuſtande kommen. Das

iſt die Morgenröte des Weltrechts

So Kohler, Lehrbuch der Re

Sphiloſophie? (1917) 52

Stanislaus von Dunin⸗Borkowski


